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19.03.2010
Interfraktioneller Antrag
der Abgeordneten Kerstin Gröhn, Frank A. Ramlow (SPD), Michael Osterburg (GAL) und Fraktionen vom 19.03.2010
Betr.: Öjendorfer Park – Ruhezone statt Eventfläche
Im Öjendorfer Park finden im Rahmen von Sondernutzungserlaubnissen jährlich mehrere Großveranstaltungen statt, die dazu führen, dass der Park an den betroffenen Wochenenden für Ruhe suchende Wochenendausflügler kaum nutzbar ist. Auch für in der direkten Nachbarschaft des Parks wohnenden Bürgerinnen und Bürger können Großveranstaltungen zu einem Problem werden. Konkret sind in den letzten Jahren Beschwerden über ein Technofest vorgebracht worden, von dem eine erhebliche Lärmbelästigung ausging. Die Anreise der Veranstaltungsbesucher mit PKW führt aufgrund der unzureichenden Parkplatzkapazitäten regelmäßig zu unübersichtlichen und nicht der Straßenverkehrsordnung entsprechenden Zuständen auf dem Barsbütteler Weg. Inakzeptable Zustände innerhalb des Parks selber können sich aus dem Zurücklassen von Abfall durch Veranstaltungsbesucher ergeben.
Als eines der wichtigsten Naherholungsgebiete des Hamburger Ostens sollte der Öjendorfer Park in erster Linie der regulären Nutzung durch die Billstedter Bevölkerung und Wochenendausflügler dienen. Die Nutzung des Parks für hierüber hinausgehende Events muss in einem angemessenen Verhältnis zu der Erholungsfunktion des Parks stehen.
Dies vorausgeschickt möge der Regionalausschuss Billstedt beschließen:

1. Der Regionalausschuss Billstedt begrüßt grundsätzlich die Nutzung des Öjendorfer Parks für Kultur- und Familienfeste an bis zu sechs Wochenenden im Jahr. Von diesen Veranstaltungen sollten maximal vier zwei- oder mehrtägig sein.
2. Events, die sich nur an ein eng begrenztes Besucherklientel richten und keine Verbindung zu dem Stadtteil Billstedt aufweisen (insbesondere Technofestivals) sollen im Öjendorfer Park grundsätzlich nicht genehmigt werden.

3. Bei allen genehmigten Veranstaltungen ist darauf zu achten, dass es zu keinen unzumutbaren Lärmbelästigungen für die Anwohner kommt und auch der Abfahrtsverkehr bis spätestens 22.00 Uhr abgewickelt ist.

4. Die Verkehrssituation an Veranstaltungswochenenden soll überwacht werden. Die Veranstalter sind aufzufordern, für eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu werben.

5. Der Regionalausschuss soll über Probleme in den oben angesprochenen Bereichen und über wiederkehrende Beschwerdelagen informiert werden.

6. Die Bezirksversammlung wird um Bestätigung gebeten.
